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Aktuelle Höhe (2024) der durchschnittlichen Altersrenten nach den Zugangsjahren 2000 – 2023 

Auf das Jahr 2024 hochgerechnete Zahlbeträge nach Geschlecht, West- und Ostdeutschland 

Für Rentner*innen in Westdeutschland, die im Laufe des Jahres 2024 erstmalig eine Altersrente (Neuzugänge von Regelaltersrenten und vorge-

zogene Altersrenten) bezogen haben, liegt der durchschnittliche Zahlbetrag bei 1.355 (Männer) bzw. 929 (Frauen). Für die Rentenzugänge in 

Ostdeutschland gelten Zahlbeträge von 1.271 Euro (Männer) bzw. 1.218 Euro (Frauen).  

Fragt man nach der Höhe der Durchschnittsrente, die all jene Versicherten erhalten, die in den Jahren zuvor, zwischen 2000 und 2023, in Rente 

gegangen sind und zum Rentenbestand zählen, darf nicht von den erstmaligen Zahlbeträgen ausgegangen werden. Denn unberücksichtigt bliebe, 

dass die durchschnittlichen Altersrenten in den Zugangsjahren vor 2024 auf deutlich niedrigen aktuellen Rentenwerten basieren als die Alters-

renten im Jahr 2024 (vgl. Abbildung VIII.44a). Deshalb ist es erforderlich, die Zugangsrenten der vergangenen Jahre in Form einer Modellrech-

nung mit dem aktuellen Rentenwert von 2024 hochzurechnen. So kann die Frage beantwortet werden, ob es einen Unterschied ausmacht, wann 

der Altersübergang stattgefunden hat und die Rente erstmalig ausgezahlt worden ist? Unterscheiden sich die aktuellen Durchschnittsrenten 

danach, in welchem Jahr der Rentenzugang stattgefunden hat?  

Die Höhe der neu zugehenden Renten errechnet sich nach der Rentenformel, nämlich (vereinfacht dargestellt) aus der Multiplikation des im 

jeweiligen Auszahlungsjahr geltenden aktuellen Rentenwerts mit der Summe der persönlichen Entgeltpunkte (sog. „Rentenpunkte“).  

- Der aktuelle Rentenwert wird nach Maßgabe der Lohnentwicklung jährlich angepasst. Nach dem Grundsatz der dynamischen Rente geht 

dieser aktuelle Rentenwert in die Berechnung jeder Rente ein, nicht nur in die neu zugehenden Renten des aktuellen Jahres, sondern auch 

in die Berechnung der in den Jahren zuvor zugegangenen Renten (Bestandsrenten). Es bleibt in der Ruhestandsphase also nicht bei den 

ursprünglichen Zahlbeträgen des Erstbezugs einer Rente. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Rentner*innen an der allgemeinen 

Einkommens- und Wohlstandsentwicklung teilhaben und nicht abgehängt werden.  

- Für die Entgeltpunkte gilt, dass die Höhe einer Rente von deren Zahl abhängt. Je mehr Entgeltpunkte, desto höher fallen die Renten aus. 

Die Entgeltpunkte widerspiegeln sowohl die Einkommensposition, die die Versicherten im Durchschnitt ihres Arbeitslebens innegehabt ha-

ben, als auch die Dauer der versicherungs- und beitragspflichtigen Beschäftigung. Hinzu kommt, dass es bei vorgezogenen Altersrenten zu 

Abschlägen kommen kann, die die Summe der persönlichen Entgeltpunkte mindern. So kürzt der Zugangsfaktor in der Rentenformel die 

Rente um 0,3 Prozent für jeden Monat der vorzeitigen Inanspruchnahme. Auf der anderen Seite erhöht sich die Summe der persönlichen 

Entgeltpunkte, wenn Anspruch auf einen Grundrentenzuschlag besteht (vgl. Abbildung VIII.48). 

Die Dimensionen der Hochrechnung der Zugangsrenten aus den vergangenen Jahren um den aktuellen Rentenwert von 2024 sind beachtlich: 

Zwar sind die Rentenanpassungen im Beobachtungszeitraum unterschiedlich stark ausgefallen (und in einigen Jahren unverändert geblieben), 

haben aber dennoch zwischen 2000 und 2024 zu einer Anhebung um etwa 55 % (West) bzw. 79 % (Ost) geführt. Zugleich muss bedacht werden, 

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII44a.pdf
https://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII48.pdf
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dass in den Jahren des Beobachtungszeitraums die Eigenbeiträge der Rentner zur Krankenversicherung und zur Pflegeversicherung schrittweise 

angehoben worden sind, was wiederum den Zahlbetrag verringert. Werden diese beiden Faktoren berücksichtigt, zeigen sich unterschiedliche 

Verläufe:  

- Ostdeutsche Männer, die in den Jahren zwischen 2000 und 2010 in Rente gegangen sind, erhalten im Jahr 2024 eine deutlich höhere 

durchschnittliche Altersrente als jene, deren Rentenbeginn erst in den Jahren danach einsetzt. 

- Auch für die Männer in Westdeutschland gilt, dass die 2024 gezahlten Renten, umso niedriger ausfallen, je später die Rentenzahlung beginnt. 

Allerdings endet diese Abwärtsentwicklung gegen 2013. Seitdem steigen die Zahlbeträge wieder. Aber auch die im Jahr 2024 zugegangenen 

Durchschnittsrenten (1.355 Euro) für Männer/West liegen immer noch niedriger als die angepassten durchschnittlichen Zugangsrenten aus 

dem Jahr 2000 (1.362 Euro).  

Bei den Frauen lässt sich feststellen, dass sich  

- in Westdeutschland die angepassten Zugangsrenten zunächst moderat, aber ab 2012 stark erhöhen. Die durchschnittliche Zugangsrente im 

Jahr 2024 (929 Euro) liegt um rund 44 % höher als die angepasste durchschnittliche Altersrente, die im Jahr 2000 (648 Euro) zugegangen 

ist.  

- in Ostdeutschland die Zahlbeträge bis etwa 2012 nach unten weisen, danach wieder leicht zulegen.  

Die Ursachen für die skizzierte Entwicklung sind vielfältig. Entscheidend ist jedoch die Höhe der persönlichen Entgeltpunkte, die die Beschäftigten 

im Verlauf ihrer Arbeits- und Versicherungsbiografien erworben haben. Der Verlauf bei den Männern signalisiert, dass sich die durchschnittlichen 

Entgeltpunkte zeitweise (Westdeutschland) oder dauerhaft (Ostdeutschland) vermindert haben. Die Umbrüche in der Arbeitswelt und der Er-

werbsbiografien, die den Arbeitsmarkt seit Jahren kennzeichnen - wie Niedriglöhne, unstete Beschäftigung, Zeiten von Mehrfach- und Langzeit-

arbeitslosigkeit -, machen sich hier bemerkbar Die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in den Jahren seit 2015 hat – aber nur in West-

deutschland – diesen Abwärtstrend der Entgeltpunkte gestoppt. Hinzu kommt, dass die bei vorgezogenen Altersrenten entstehenden Abschläge 

die Rentenzahlbeträge mindern. Die Betroffenheit von Abschlägen lag bis etwa 2012 auf einem sehr hohen Niveau, ist dann gesunken, da die 

Möglichkeiten einer vorgezogenen Altersrente stark eingeschränkt bzw. auch abgeschafft worden sind. Seit etwa 2020 nimmt die Bedeutung der 

Abschläge hingegen wieder leicht zu (vgl. Abbildung VIII.45).  

Demgegenüber lässt die Entwicklung der durchschnittlichen Zugangsrenten bei den westdeutschen Frauen erkennen, dass sich die Summe der 

persönlichen Entgeltpunkte kontinuierlich erhöht hat. Ursächlich dafür ist vor allem die steigende Erwerbsbeteiligung der Frauen. Das gilt aber 

nicht für Ostdeutschland, weil hier die Erwerbstätigenquote von Frauen bereits ein hohes Niveau aufweist. Zweifelsohne haben die genannten 

Umbrüche in der Arbeitswelt auch die Frauen betroffen (für Frauen spezifisch kommt noch die Ausdehnung der Minijobs hinzu). Und die Renten-

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII45.pdf
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abschläge treffen Frauen sogar stärker als Männer (vgl. Abbildung VIII.45). Die steigende Erwerbsbeteiligung hat diese rentenmindernden Fak-

toren allerdings mehr als ausgeglichen hat. Für die Altersrenten von Frauen ist von besonderer Bedeutung, dass die Zahl der persönlichen 

Entgeltpunkte auch durch die Anrechnung von Kindererziehungszeiten erhöht wird. Das gilt auch für deren rückwirkende Anerkennung im Rah-

men der sog. Mütterrente. Seit 2019 werden für jedes vor 1992 geborenes Kind zweieinhalb Jahre Kindererziehungszeiten angerechnet.  

 

Methodische Hinweise 

Die Ausgangsdaten entstammen der Rentenzugangsstatistik der Deutschen Rentenversicherung Bund. Ausgewiesen werden die Rentenzahlbe-

träge. Das heißt, dass die Bruttorenten um die steigenden Beiträge der Rentner*innen zur Krankenversicherung und zur sozialen Pflegeversiche-

rung vermindert sind. Im Jahr 2000 lag die Eigenbeteiligung der Rentner*innen bei 7,6 %, im Jahr 2024 bei 11,85 %.  

Bei der vorgenommenen Hochwertung der Zugangsrenten aus den zurückliegenden Jahren auf den aktuellen Rentenwert des Jahres 2024 wird 

vernachlässigt, dass sich der jeweilige Personenkreis durch Rentenwegfälle verringert haben dürfte. Die Zahl der durchschnittlichen Entgeltpunkte 

und damit auch die Höhe der Durchschnittsrenten können sich mindern, wenn vor allem Rentner*innen mit niedrigen Entgeltpunkten versterben. 

Beim Vergleich zwischen den alten und neuen Bundesländern ist das bis 2023 zwischen Ost und West abweichende Rentenrecht zu beachten: 

Der aktuelle Rentenwert Ost lag bis dahin in Entsprechung des niedrigeren Gehaltsniveaus unter dem aktuellen Rentenwert West (vgl. Abbildung 

VIII.100 und Abbildung VIII.27). Zugleich wurden die persönlichen Entgeltpunkte in den neuen Bundesländern einer Hochwertung unterzogen. 
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